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Der Bürgermeister Rudolf Gammer, die Mitglieder des Gemeinderates und die Bediensteten der 

Gemeinde Stroheim wünschen allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern  

ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und 

alles Gute für 2021. 

Erster Stroheimer Gemeindebürger feiert 

100. Geburtstag (siehe Bericht Seite 2) 
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Hermann Mair 

Der Bürgermeister gratulierte: 

Leopold Häuserer 
91. Geburtstag 

Rudolf Huemer 
90. Geburtstag 

Alois Zauner 
80. Geburtstag 

Johann Schweizer 
80. Geburtstag 

IMPRESSUM: 
Medieninhaber u. Herausgeber: Gemeindeamt Stroheim, 4074 Stroheim 
30, Bürgermeister: Rudolf Gammer; Layout, Redaktion: Gemeinde Stro-
heim, Tel.: 07272/62 55, Mail: gemeinde@stroheim.ooe.gv.at, Internet: 
www.stroheim.at; Druck: inov8ix GmbH, Alkoven; Alle Fotos wenn 
nicht anders angegeben: Gemeinde Stroheim; Offenlegung gem. § 25 
Mediengesetz: „Stroheimer Gemeindenachrichten“ ist ein Medium zur 
staatsbürgerlichen Information mit aktueller Berichterstattung über An-
gelegenheiten der Oö. Landes- und Gemeindepolitik sowie anderer loka-
ler Ereignisse. 

A n l ä s s l i c h 
seines 100. 
G e b u r t s -
tags statte-

ten Seniorenbund Landesobmann 
LH a. D. Dr. Josef Pühringer, Se-
niorenbundobmann Franz Breuer 
und Bürgermeister Rudolf Gam-
mer den Jubilar Hermann Mair 
aus Kobling einen Besuch ab und 
gratulierten ihm recht herzlich zu 
seinem Jubiläum. Pühringer ließ 
es sich nicht nehmen, Herrn Mair, 

Unsere Mitar-
beiterin im 
Bürgerservice 
Anita Füreder 
hat die Dienst-
p r ü f u n g 
(Modul 2 im 
Ausbildungs-
typ 1) mit Aus-

zeichnung bestanden. 

persönlich, seine Glückwünsche 
zu übermitteln. 
 

Herr Mair hat in seinem Leben 
schon viel erlebt. Der beliebte 
Stroheimer, überlebte seinen Ein-
satz im 2. Weltkrieg in Stalingrad 
und betrieb viele Jahre eine Land-
wirtschaft in Stroheim, welche 
nach dem Tod seines Sohnes 
Herbert, seine Tochter Maria 
übernommen hat. 

Aus der  

Gemeindestub‘n 

Wir gratulieren 

den Eltern zur Ge-

burt ihres Kindes: 
 
 

Tanja Meike Kettl und Andreas 
KONRAD zur Tochter Lina 
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Das Gemeindeamt... 

...hat am Donnerstag, 24. und am 
Donnerstag, 31. Dezember 2020 
geschlossen. 

Eintragung für die Volksbegehren 

„TIERSCHUTZVOLKSBEGEHREN“, „FÜR 

IMPF-FREIHEIT“ und „Ethik für ALLE“ 

Es können Eintragungen am Ge-
meindeamt, 4074 Stroheim 30 
(barrierefrei), an den nachste-
hend angeführten Tagen und zu 
den folgenden Zeiten vorgenom-
men werden: 
 

Montag, 18. Jänner 2021, 
von 07:00 bis 16:00 Uhr; 

Dienstag, 19. Jänner 2021,  
von 07:00 bis 20:00 Uhr; 

Mittwoch, 20. Jänner 2021,  
von 07:00 bis 16:00 Uhr; 

Donnerstag, 21. Jänner 2021,  
von 07:00 bis 20:00 Uhr; 
Freitag, 22. Jänner 2021, 
von 07:00 bis 16:00 Uhr; 

Samstag, 23. Jänner 2021, 
von 08:00 bis 10:00 Uhr; 

Sonntag, 24. Jänner 2021, 
geschlossen; 

Montag, 25. Jänner 2021, 
von 07:00 bis 16:00 Uhr. 

Bitte beachten: Personen, die 
bereits eine Unterstützungserklä-
rung für ein Volksbegehren abge-
geben haben, können für dieses 
Volksbegehren keine Eintragung 
mehr vornehmen, da eine getätig-
te Unterstützungserklärung be-
reits als gültige Eintragung zählt. 
Die Eintragung muss nicht auf 
einer Gemeinde erfolgen, sondern 
kann auch online (mit Bürgerkarte 
oder Handysignatur) getätigt wer-
den (www.bmi.gv.at/volks-
begehren). Online können Sie ei-
ne Eintragung bis zum letzten 
Tag des Eintragungszeitraumes 
(25. Jänner 2021), 20:00 Uhr, 
durchführen. 

Zur Feststellung der Identität ist 
ein amtlicher Lichtbildausweis 
(Personalausweis, Reisepass, Füh-
rerschein) vorzuweisen!  

Landwirtschaftskammerwahl am 24. Jänner 2021 

Das Wahljahr 2021 wird am 
24. Jänner mit der OÖ. Landwirt-
schaftskammerwahl eröffnet. Ge-
wählt werden dabei 35 Mitglieder 
der Landwirtschaftskammer-
Vollversammlung, die in der Fol-
ge Präsident/Präsidentin und Vi-
zepräsident/Vizepräsidentin be-
stimmen. Das Ortsergebnis gibt 
auch die Zusammensetzung des 
Ortsbauernausschusses in unserer 
Gemeinde vor. Die Wahlberech-
tigten erhalten wieder rechtzeitig 
vor der Wahl eine Wahlbenach-
richtigung (wenn möglich zur 
Wahl mitnehmen). 
Wahlzeit: 07:30 - 12:00 Uhr 
Wahllokal: Sitzungssaal des Ge-

meindeamtes Stro-
heim 

Wahlberechtigt sind alle Perso-
nen, die am 30. September 2020 
Mitglieder der Landwirtschafts-
kammer sind, das heißt im We-
sentlichen alle Eigentümer und 
Bewirtschafter von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstü-
cken mit mindestens 2 Hektar 
Fläche sowie deren Familienange-
hörige (zB Ehegatten, hauptberuf-
lich mitarbeitende Kinder, am 
Hof wohnende Übergeber). 
 

In unserer Gemeinde sind das 471 
Wahlberechtigte.  
 

Bei der Landwirtschaftskam-
merwahl kann auch mittels 
Briefwahlkarte gewählt wer-
den. Diese ist bis wenige Tage 

vor der Wahl bei der Gemeinde 
zu beantragen. Die Briefwahlkar-
te kann ab Mitte Dezember bean-
tragt werden und wird ab den ers-
ten Jännertagen vom Gemeinde-
amt zugestellt bzw. ausgegeben. 
Die Wahlkarte muss vor dem 
Wahltag am Gemeindeamt ein-
langen oder am Wahltag während 
der Wahlzeiten im Wahllokal ab-
gegeben werden. 
 

Nähere Informationen finden Sie 
unter www.ooe.lko.at/wahl. 

Blutspendeaktion 
in der Gemeinde Stroheim 
 

Bei der Blutspendeaktion am  
4. Dezember 2020 haben insge-
samt 51 Bürger Blut gespendet. 
 

Die Gemeinde und der Blutspen-
dedienst vom Roten Kreuz OÖ 
dankt Ihnen 
herzlich für Ihre 
Unterstützung! 



Ferialpraktikant/in gesucht 

RHB Pulvermühlbach 
Der Finanzierungsplan zum 
Grundankauf für das Rückhalte-
becken Pulvermühlbach (118.500 
Euro) wurde beschlossen. Die 
Gemeinde Stroheim beteiligt sich 
daran mit 5.000 Euro. 
 

Wirtschaftshof Aschachtal 
Der am 27.08.2020 gefasste Be-
schluss über die Aufhebung der 
Zuweisungsverordnung für die 
Bediensteten vom 14.05.2020 
wurde aufgrund einer rechtlichen 
Beurteilung des Landes wieder 
aufgehoben. 
 

Wirtschaftshof Aschachtal 
Der Gemeinderat hat einstimmig 
eine an die Oö Landesregierung 
gerichtete Resolution beschlossen, 
die zur Vereinfachung der Ver-
waltung, insbesondere in der Per-
sonalverrechnung, durch Schaf-
fung entsprechender rechtlicher 
Grundlagen anregen soll. 
 

Gemeinde-KG 
Der Rechnungsabschluss 2019 
der Gemeinde-KG und der Prü-
fungsbericht der Rechnungsprüfer 
wurde zur Kenntnis genommen. 
 

1. Nachtragsvoranschlag 
Der Prüfungsbericht der Bezirks-

Gemeinderatssitzung am 29. Oktober 2020 

Mitteilungen des Bürgermeis-
ters 
Der Bürgermeister informierte  
über: 
• die von der Feuerwehr Stro-

heim gefassten Beschlüsse be-
züglich Neubau des Feuer-
wehrhauses, 

• den aktuellen Stand zum Glas-
faserausbau und 

• die Enderledigung zu einer 
Aufsichtsbeschwerde. 

 

Nachbesetzung 
Aufgrund des Ausscheidens eines 
Gemeinderatsmitglieds wurden 
Nachbesetzungen durch Nach-
wahl vorgenommen. 
 

Prüfungsausschuss 
Die Prüfberichte des Prüfungs-
ausschusses vom 1. September 
und 13. Oktober 2020 wurden zur 
Kenntnis genommen. Ein Min-
derheitsantrag wurde abgelehnt. 
 

Verhandlungsschrift 
Die Enderledigung der Aufsichts-
behörde zur Aufsichtsbeschwerde 
wurde zur Kenntnis genommen 
und die Richtigstellung des Ab-
stimmungsergebnisses im Geneh-
migungsvermerk der Verhand-
lungsschrift 28/2019 beschlossen. 
 

Flächenwidmungsplan 3.15 
Die für den Neubau eines Feuer-
wehrhauses notwendige Neu-, 
Rück- und Umwidmung von Be-
triebsbaugebiet bzw. Grünland in 
Sondergebiet des Baulandes - FF, 
Wohngebiet bzw. Grünland in der 
Ortschaft Kobling (Lagerhaus-
areal) wurde beschlossen. 
 

Feuerwehrhausneubau 
Zur Zwischenfinanzierung der 
Bedarfszuweisungsmittel bis zum 
Jahr 2024 wurde ein Darlehen 
von 800.000 Euro bei der HYPO 
OÖ aufgenommen. 
 

hauptmannschaft Eferding zum 1. 
Nachtragsvoranschlag 2020 wur-
de ebenfalls zur Kenntnis genom-
men. 
 

2. Nachtragsvoranschlag 
Der 2. Nachtragsvoranschlag 
2020 wurde vollinhaltlich be-
schlossen. Die Notwendigkeit 
ergab sich insbesondere aufgrund 
der Corona-Pandemie und des 
mit ihr verbundenen Einbruchs 
der Ertragsanteile. 
 

MEFP (3. Version) 
Gleichzeitig mit dem 2. Nach-
tragsvoranschlag 2020 war auch 
der mittelfristige Ergebnis- und 
Finanzplan für die Jahre 2020 bis 
2024 entsprechend anzupassen. 
Die Tennisplatzsanierung wurde 
mit Priorität 1 eingestuft. 
 

Richtigstellung 
Die von einem Gemeinderatsmit-
glied verlangten Richtigstellungen 
vermeintlich falsch protokollierter 
Verhandlungsschriften wurden 
abgelehnt. 
 

Blackout 
In der 1. Sitzung des Gemeinde-
rates im Jahr 2021 soll das Ergeb-
nis des Blackout-Notfallplans prä-
sentiert werden. 
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Der Verbandsvorstand Wirt-
schaftshof Aschachtal hat festge-
legt, dass von den Mitgliedsge-
meinden Aschach, Hartkirchen, 
Pupping und Stroheim je ein Feri-
alpraktikant für die Sommermo-
nate (4 Wochen) vor allem für 
Grünraumpflege beschäftigt wer-
den kann.  

Ein schriftliches Ansuchen ist an 
die Geschäftsleitung des Verban-
des zu stellen: Wirtschaftshof 
Aschachtal, Kirchenplatz 1, 4081 
Hartkirchen 
 

Bewerbungsfrist ist der 31. Jän-
ner 2021 



 

Gebühren 
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Gebühren ab 1. Jänner 2021 
Bei allen angeführten Beträgen handelt es sich um Bruttogebühren. 

Schmutzwasserkanal: 
 

Anschlussgebühr: 
Mindestanschlussgebühr: € 4.263,60. Der Einheitssatz beträgt € 7,48 je m² der Grundstücks-
größe mit Abschlägen über 1.000 m², die Bereitstellungsgebühr beträgt € 0,165 je m³ Grund-
stücksgröße 
 

Kanalgebühr (jährlich): 
Grundgebühr je Anschluss:  € 288,42 

Benützungsgebühr: 
1 Bedarfseinheit (BE) beträgt:  € 96,14 
• mit Hauptwohnsitz gemeldete Person: 1,0 BE 
• mit Wohnsitz gemeldete Person: 0,5 BE 
• Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr: 0,5 BE 
• Betrieb (Gasthaus, Arztpraxis, etc.): 1,0 BE 
• ... 

Abfallabfuhr: 
 

Abfallgrundgebühr je Restabfalltonne (jährlich) € 75,90 
Abfallgebühr je Restabfalltonne (jährlich) € 63,58 
Abfallgebühr je Bioabfalltonne (jährlich € 25,30 
Abfallgebühr je Abfallsack (90 Liter) €  8,80 

Regenwasserkanal 
 

Anschlussgebühr: 
Mindestanschlussgebühr: € 865,26. Der Einheitssatz beträgt 1,518 € je m² der Grundstücksgrö-
ße mit Abschlägen über 1.000 m² 
Regenwasserkanalbenützungsgebühr (jährlich): 
Benützungsgebühr je m² der Grundstücksgröße (bis 1000): € 0,121 

Wasser: 
 

Anschlussgebühr: 
Mindestanschlussgebühr: € 3.135,00 
Der Einheitssatz beträgt € 5,50 je m² der Grundstücksgröße mit  
Abschlägen über 1.000 m², Wasserbereitstellungsgebühr € 0,121 je m³ Grundstücksgröße 

Wassergebühr (jährlich): 
Grundgebühr je Anschluss:  € 112,86 
Bezugsgebühr je m³ Wasser: € 1,881 

Hundeabgabe: 
 

Die Hundeabgabe beträgt pro Hund  € 40,00 
Die Hundeabgabe für Wachhunde beträgt pro Hunde € 20,00 
Hundemarke:       € 2,00 
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Wichtige Termine 2021 
Hier finden Sie alle wichtigen 
Termine für das Jahr 2021 
(Abholungen der Gelben Säcke, 
Restmüll-, Altpapier- und Bioton-

nenentleerungen, Sperrmüll- und 
Altholzsammlungen, Gemeinde-
ratssitzungen). Stellt eure Tonne 
bzw. den Gelben Sack bereits am 

Vortag auf euren Abholplatz ne-
ben der Straße oder spätestens bis 
06:00 Uhr morgens am selben 
Tag.  
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Nie wieder vergessen, die Abfall-
tonnen rechtzeitig hinauszustellen 
– das und vieles mehr ermöglicht 
die App der OÖ Umwelt Profis – 
regional zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse der einzelnen oberös-
terreichischen Bezirke. 
 

Phänomenal funktional! 
Die App der OÖ Umwelt Profis 
liefert nützliche Informationen 
zum Thema Abfall. Nach erstma-
liger Einstellung Ihrer Adresse 

erscheint ein detaillierter Abhol-
Kalender. Dabei können Sie 
selbst entscheiden, ob und an 
welche Abfuhrtermine Sie wann 
erinnert werden möchten. Das 
Abfall-ABC verschafft schnelle 
und konkrete Abhilfe, wenn Sie 
wissen wollen, wo Sie z.B. PET-
Flaschen in Ihrer Region richtig 
entsorgen. Der Menüpunkt Sam-
melstellen bietet Ihnen eine Kar-
tenübersicht der Altstoffsammel-

zentren mit Öffnungszeiten und 
Annahmelisten. Genauso werden 
dezentrale Sammelstellen für Ver-
packungsabfälle, Kompostieranla-
gen und ReVital-Partner ange-
zeigt. 
 

Überzeugen Sie sich selbst von 
den Vorteilen und laden Sie sich 
die App kostenlos unter http://
mobile.umweltprofis.at im App 
oder Play Store auf Ihr Handy. 

Ein kostenloses "Abfall-Rundum-Service" für OÖ Haushalte 



Geflügelpest 

 

Die Gemeinde informiert 

Stroheimer Gemeindenachrichten Seite 8 

Die Geflügelpest hat Europa wie-
der erreicht und tritt seit Ende 
Oktober in vielen Staaten auf, 
zuletzt bei Wildenten in Bayern. 
Diese Krankheit ist für Geflügel 
hoch ansteckend und kommt so-
wohl beim Hausgeflügel als auch 
bei zahlreichen wildlebenden Vo-
gelarten vor. Durch infiziertes 
Wildgeflügel kann eine Übertra-
gung in Hausgeflügelbestände 
stattfinden. 
 

Nach derzeitigem Stand der Wis-
senschaft birgt diese Virusvarian-
te keine Gefahr für die Gesund-
heit der Menschen. Das Bundes-
ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumenten-
schutz hat daher ein Risikogebiet 
festgelegt, in welchem bestimmte 
Schutzmaßnahmen einzuhalten 
sind. Pflichten der Tierhalterin-
nen und Tierhalter in Gebieten 
mit erhöhten Geflügelpest-Risiko  
 

• Die Tränkung darf nicht mit 
Oberflächenwasser erfolgen, 

zu dem Wildvögel Zugang ha-
ben. 

• Grundsätzlich ist Geflügel im 
Stall zu halten oder in ge-
schlossenen Haltungsvorrich-
tungen, die zumindest oben 
abgedeckt sind, um einen Ein-
trag von Geflügelpest best-
möglich zu verhindern (z.B. 
Volieren mit Dach oder sog. 
„Wintergärten“ – zum Stall 
anschließende, durch Netz o-
der Gitter abgesicherte offene 
Fronten unter einem Dach). 

• Ausnahmen gelten - unter der 
Voraussetzung, dass eine ge-
trennte Haltung von Enten 
und Gänsen zu anderem Ge-
flügel erfolgt - für Ausläufe, 
wenn das sich darin befinden-
de Geflügel durch Netze, Dä-
cher oder horizontal ange-
brachte Gewebe vor dem Kon-
takt mit Wildvögeln geschützt 
wird oder zumindest Fütterung 
und Tränkung im Stallinnenbe-
reich erfolgen. Derartige Aus-

läufe sind gegen Oberflächen-
gewässer, an denen sich wild 
lebende Wasservögel aufhalten 
können, ausbruchsicher abzu-
zäunen. 

• Im Risikogebiet sind außerdem 
der Abfall der Futter- und 
Wasseraufnahme (von mehr 
als 20%), der Abfall der Eier-
produktion (um mehr als 5%) 
oder eine erhöhte Sterblich-
keitsrate (höher als 3% in einer 
Woche) zu melden. 

 

Jeder Verdacht auf das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Erreger 
der Geflügelpest ist bei der Vete-
rinärabteilung der zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft anzuzei-
gen. Im Sinne des passiven Wild-
vogel-Geflügelpest-Screenings 
sind tot aufgefundene Wasser- 
und Greifvögel immer der Veteri-
närabteilung der zuständigen Be-
zirkshauptmannschaft zu melden.   
Es wird ersucht die genaue Lage 
bzw. die Koordinaten des Fund-
ortes bekannt zu geben.  

Winterdienst und Räumungspflicht 
Die Gemeinde Stroheim möchte 
auf die gesetzlichen Bestimmun-
gen der Straßenverkehrsordnung 
§ 93 (Pflichten der Anrainer) hin-
weisen, wonach Eigentümer von 
Liegenschaften in Ortsgebieten, 
ausgenommen die Eigentümer 
von unbebauten, land- und forst-
wirtschaftlich genutzten Liegen-
schaften, dafür zu sorgen haben, 
dass die, entlang der ganzen Lie-
genschaft in einer Entfernung 
von nicht mehr als 3 m vorhande-
nen, dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Gehsteige und Gehwe-
ge, entlang der ganzen Liegen-
schaft, in der Zeit von 6 bis 22 
Uhr von Schnee und Verunrei-
nigungen gesäubert, sowie bei 
Schnee und Glatteis bestreut 
werden müssen. 

Ist ein Gehsteig nicht vorhanden, 
so ist der Straßenrand in einer 
Breite von 1 m zu säubern und zu 
bestreuen. Auch jene Hausbesit-
zer, bei welchen derzeit der Geh-
steig von der Gemeinde geräumt 
und bestreut wird, sind von Ihrer 
gesetzlichen Pflicht gem. § 93 
StVO. dadurch nicht entbunden. 
 

Soweit es organisatorisch möglich 
ist, wird die Schneeräumung und 
Streuung auf Gehsteigen von den 
Gemeindearbeitern durchgeführt. 
Es wird aber ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass dieser 
Winterdienst auf Gehsteigen 
für die Gemeinde NICHT ver-
pflichtend ist und nur spora-
disch ausgeführt wird. Dies soll 
lediglich als Hilfestellung für die 
Gehsteigräumung und -streuung 

verpflichteten Anrainer gesehen 
werden, daher übernimmt die Ge-
meinde diesbezüglich keine Haf-
tung. 
 

Leider wird immer wieder festge-
stellt, das vereinzelt Hausbesitzer 
den Schnee im Bereich ihrer Ga-
ragenzufahrten auf die öffentliche 
Straße schieben. Dies ist nicht nur 
verboten, sondern führt auch in 
höchstem Maße zu Problemen für 
die Straßenbenützer. 
 

Damit der Winterdienst bestmög-
lich erfüllt werden kann, ergeht 
die Bitte, Fahrzeuge ausschließlich 
auf privaten Grund bzw. geeigne-
ten Stellflächen abzustellen, so-
dass es zu keinen Behinderungen 
oder Fahrzeugbeschädigungen 
kommt. 
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Gesunde Gemeinde 

Zuckersüße Verführung 

Tarockrunde 

Stroheim 
Ein duftender 

Abend 
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Die Gesunde Ge-
meinde wünscht 
euch frohe Weih-
nachten und ein 
hoffnungsvolles 

Jahr 2021! 

Um grundlegende Lebensvorgän-
ge wie atmen, laufen oder denken 
zu ermöglichen, verbrauchen die 
Zellen unseres Körpers große 
Mengen an Energie. Als Treib-
stoff dient hauptsächlich Zucker. 
Allein das Gehirn verbrennt rund 
140 g am Tag. Das entspricht et-
wa 14 Esslöffeln Zucker. 
 

Als Energielieferanten besonders 
geeignet sind nicht süß schme-
ckende Kohlenhydrate aus 
(Vol lkorn)Brot,  (Vol lkorn)
Getreide oder Kartoffeln. Daraus 
wird der Zucker langsam freige-
setzt. Auf diese Weise werden 
Blutzuckerspitzen, die bei der 
Aufnahme von reinem Zucker 
entstehen, vermieden. 
 

Tipps für das tägliche Zucker-
management: 
1. Ersetzen Sie Schokolade und 

Süßigkeiten in der Naschlade 
durch kernige Nüsse und Sa-
men oder greifen Sie zu kna-
ckigem Obst. Ein Spaziergang 
oder ein gutes Buch lenken 
ebenfalls vom „Süßguster“ ab. 

2. Achten Sie auf die Zutatenliste: 
in vielen Teil- und Fertigge-
richten sind Zuckerarten (z.B. 
Glucose-Fructose-Sirup, Dext-
rose, Maltose, Apfeldicksaft, 
Invertzuckersirup, Maltodext-
rin, ...) versteckt. 

3. Meiden Sie zuckerhaltige Ge-
tränke. Ideale Durstlöscher 
sind Wasser, Mineralwasser 
und ungezuckerte Kräuter- und 
Früchtetees. 

4. Ein bewusster Umgang mit 
Zucker fördert die Wahrneh-
mung des Eigengeschmacks 
von Lebensmitteln. Kochen 
Sie selbst, so können Sie über 
den Zuckergehalt entscheiden. 

5. Meiden Sie versteckten Zucker. 
Ersetzen Sie Weißmehlproduk-
te durch Vollkornvarianten 
und werfen Sie einen kritischen 
Blick auf die Inhaltsstoffe von 
Milch- bzw. Milchproduktzu-
bereitungen (max. 12 g Zucker 
pro 100 ml bzw. 100 g Milch-
produkt, einschließlich Milch-
zucker). 

 

Wussten Sie, dass WHO emp-
fiehlt, pro Tag höchstens 25 g Zu-
cker zu sich zu nehmen? Dies ent-
spricht in etwa 6 Teelöffeln Zu-
cker. 

Erfrischend, aufbauend. 
Beruhigend, ausgleichend. 
 

Ätherische Öle für jeden Tag! 
Anwendung und Wirkung 

 

Mit Ernst Wolfgang Enzelsber-
ger, Energetiker 
 

Wann: Freitag, 15. Jänner 2021  
Zeit: 19:00 Uhr  
Wo: ehem. Gasthaus Prucha 

4074 Stroheim,  
 Windischdorf 11 
Kosten: 7,00 Euro 
 

Begrenzte Teilnehmerzahl 
 

Anmeldung bei Ernst Enzels-
berger unter 0650/8266499 
oder per E-Mail an ibori-
us@gmx.at 

Im ehemaligen Gasthaus Prucha, 
4074 Stroheim, Windischdorf 11 
 

Tarock für Anfänger und Fort-
geschrittene 

 

Immer am letzten Freitag des Mo-
nats 
 

Beginn ist am Freitag 29. Jän-
ner 2021, ab 19:00 Uhr 
 

Die Teilnahme ist kostenlos und 
es sind keine Vorkenntnisse not-
wendig. Um Anmeldung wird ge-

beten! 
 

Auf Euer Kommen 
freut sich die Tarock-
runde Stroheim 

Sämtliche Veranstaltungen finden nur statt, wenn sie auf-
grund der gegebenen Corona-Maßnahmen erlaubt sind. 



 
Kindergarten 
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Das etwas andere Martinsfest… 
Traditionell wie jedes fand auch 
heuer am 11. November das Mar-
tinsfest im Kindergarten statt. Lei-
der konnten wir es aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation nicht 
gemeinsam mit allen Familien am 
Abend feiern. Trotz den Umstän-

den haben wir im Kindergarten 
ein schönes und besonderes Mar-
tinsfest mit den Kindern gestaltet. 
In den einzelnen Gruppen wurde 
die Martinslegende feierlich aus-
gespielt und wir ließen uns die 
selbstgemachte, leckere Jause 

schmecken. Außerdem teilten wir 
genauso wie der Hl. Martin den 
Lebkuchen. Den Tag des Martins 
ließen wir noch mit einem kleinen 
Laternenumzug durch Stroheim 
und vielen Martinsliedern ausklin-
gen. 



  

Termine und Veranstaltungen 

Stroheimer Gemeindenachrichten Seite 12 

Sonn- und Feiertagsdienste Ärzte & Tierärzte 
Zeitraum Diensthabender Arzt Diensthabender Tierarzt 

01.01.2021 
Dr. Elke Voglsam, Schmiedstraße 26,  
4070 Eferding, Tel. 07272/2336 

 

02.+03.01.2021 
Dr. Peter Himmelfreundpointner,  
4074 Stroheim 29/3, Tel.: 07272/6400 

 

06.01.2021 
Dr. Herbert Hörtenhuber, Alte Hauptstraße 1, 
4072 Alkoven, Tel. 07274/6424 

 

09.+10.01.2021 
Dr. Günther Schustereder Moosweg 1, 
4081 Hartkirchen, Tel. 07273/6388 

 

16.+17.01.2021 
Dr. Reinhard Aumayr, Alte Hauptstr. 25,  

4072 Alkoven, Tel.: 07274/6325 
 

23.+24.01.2021 
Dr. Christoph Traunmüller-Wurm,  
Daxberger Straße 4, 4076 St. Marienkirchen  
an der Polszenz, Tel.: 07249/47101 

 

30.+ 31.01.2021 
Dr. Stephan Mitterhauser, Stadtplatz 1, 
4070 Eferding, Tel.: 07272/70658  

 

06.+07.02.2021 
Dr. Reinhard Aumayr, Alte Hauptstr. 25,  

4072 Alkoven, Tel.: 07274/6325 
 

13.+14.02.2021 
Dr. Nesihe Sardest, Innerer Graben 4,  
4070 Eferding, Tel. 07272/4315  

 

20.+21.02.2021 
Dr. Gruber und Dr. Gruber OG, Stadtplatz 
32, 4070 Eferding, Tel.: 07272/6329 

 

27.+28.02.2021 
Dr. Herbert Hörtenhuber, Alte Hauptstraße 1, 
4072 Alkoven, Tel. 07274/6424 

 

Februar 2021 

Fr., 05.02.2021 Preisschnapsen für den Fußballnachwuchs, Clubheim 

Sa., 06.02.2021 Kindersegnung, 15:00 Uhr 

Sa., 06.02.2021 Ball der FF Stroheim, GH Meyrhuber 

Fr., 12.02.2021 „Speed Event“ auf der Sprungschanze in Hinzenbach 

Sa., 13.02.2021 Faschingsball des Musikvereins Stroheim 

Mi., 17.02.2021 Gottesdienst zu Beginn der Fastenzeit mit Aschenausteilung, 19:30 Uhr 

18. - 20.02.2021 Kinderschikurs am Hochficht 

Fr., 26.02.2021 Vollversammlung der FF Mayrhof-Reith, 19:30 Uhr, GH Meyrhuber 

Sa., 27.02.2021 Vollversammlung der FF Stroheim, GH Meyrhuber 

So., 28.02.2021 Familienfasttag - Gottesdienst mit anschl. Fastensuppenessen (KFB) 09:00 Uhr 

Termine 
Jänner 2021 

Fr., 01.01.2021 Gottesdienst zum Jahresbeginn, 09:00 Uhr 

02. - 05.01.2021 Dreikönigsaktion 

Mi., 06.01.2021 Sternsingergottesdienst, 09:00 Uhr 

Sa., 09.01.2021 Erwachsenenschikurs 

So., 17.01.2021 Ortsmeisterschaften Schi alpin, Mayrhoferberg 

Sa., 30.01.2021 JHV des Musikvereins, 19:30 Uhr, GH Meyrhuber 

Termine sind noch nicht 
bekannt.  

Wir werden diese ehest-
möglich auf  der Home-

page veröffentlichen. 

Aufgrund Covid-19 kann es bei den Veranstaltungen  
zu kurzfristigen Absagen kommen.  


